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WI1LZ. zumiıindest implıiziıt die Frage auf ob die Moderne nıcht bereits entgleist 1ST In-
1eWEeITL der Begriff der „Postsäkularıtät tatsächlich für C1LI1C kritische Gegenwartsdia-
11u diskutieren der Kölner Systematiker Hans Joachım Höhn, der Bochumer
Religionswissenschaftler Volkbhard Krech und der VWıener Fundamentaltheologe Johann
Reikerstorfer Anschluss den „Standpunkt“ des Frankturter Religionsphilosophen
Thomas Schmidrt. Ihese 1C1 Beiträge ZCISCINL zZzu GIILCLIL, A4SSs der Begritf der Postsä-
kularıtät weiıterhin aut C111 PTazZ1Iisc Bestimmung WAartet; ZU anderen WIrF: d anhand die-
CS Begriffs deutlich, welch zrofße Bedeutung Jurgen Habermas für die wissenschattliche
Debattenkultur hat und welche hohe Produktivität uch vermuittelt VOo  - ıhm ausgeht

Es 1ST keineswegs celbstverständlich theologisches Denken Anschluss die Re-
flexionen des / weıten Vatikanischen Konzıils M1 Metz weıiterhin als „T’heologie der
Welt betreiben und siıch damıt „die Getahr ekklesiologischen Verschlüs-
selung der ede VOo  - oftt SstemmMen Der Streit das „rechte Verständnis der
Lıiturgıe macht deutlich A4SSs diese Gefahr der Abwendung Voo der Welt weıiterhin
droht diesem Falle Sinne lıturgischen Verschlüsselung der ede VOo  - oftt
Insofern 1ST konsequent das Jahrbuch M1 ausführlichen Rezension VOo  - Cle-
HLECFTESN Leonhard beschließen der siıch Mi1C den Ausführungen des Schrittstellers Mar-
in Mosebach ZuUur Liturgiereform auseinandersetzt (276 288) uch diese Buchbespre-
chung kann insotern als C111 Beıtrag der Politischen Theologie verstanden werden
als I1I1A.  b die begriffliche und uch programmatische Unschärte akzeptiert A4SSs C1LLI1C

LICUC Politische Theologie Wesentlichen die vesellschaftliche Bedeutung der Theolo-
51C betont und „T’heologie MI1 dem Gesicht ZUF Welt (Metz 1ST

Da den Herausgebern nıcht 1L1UI C1LLI1C Bestandsaufnahme der Politischen
Theologie yeht sondern uch C1LI1C „Problemverschärfung vewünscht 1ST 1ST die Kritik

den Autsätzen und Abhandlungen eigentlich schon diesen ce]lbst angelegt Bereıts
der Einleitung arbeiten die Herausgeber Desiderate heraus, denen vorliegenden

Bd nıcht entsprochen werden konnte VILD) Auferdem WÜC15SCI1 die unterschiedlichen
Auseinandersetzungen Mi1C dem Termıinus FECHNICUS bzw der Programmatık der
Politischen Theologie C111 cstarke Abhängigkeit VOo philosophisch theologischen
Stichwortgeber Johann Baptıst Metz und C111 vehemente Abgrenzung VOo  - arl
Schmuitt) auf Im Sinne yvewünschten Erweıterung der Politischen Theologie
1ST diese Retferenz für C1LLI1C kritische Auseinandersetzung sicherlich nıcht törderlich
Ausschliefilich der Beıitrag VOo  - Matthias Möhring Hesse („Aber der Berge
Theologische Sozialethik Spiegel der Politischen Theologie b 137 155) siıch
Vergleich den anderen Artıkeln ausgesprochen kritisch Mi1C der Politischen
Theologie und ihrer Abgrenzung VOo  - der Disziplin der christlichen Soz1ialethik '1-

nander allerdings hne die verengende Bezugnahme auf Metz aufzubrechen Niıcht
1L1UI diesem Beıitrag sich WIC cstark die LICUC Politische Theologie VOo  - iıhrem Vor-
denker Metz abhängt

Nach der Lektüre der Beıitrage des Jahrbuchs ZUF Aktualıtät der neuen) Politischen
Theologie, die die Problemkonstellationen und Schwierigkeiten offen diskutieren Nal
len abschließfßend nochmals die Herausgeber des Bds Wort kommen enn y1C fassen
die Auseinandersetzung „Der Begriff der ‚politischen Theologie
1ST alles andere als eindeutig“ (28) Und dieser Eindruck verfestigt siıch uch nach der Be-
schäftigung Mi1C dem untten Bd des Jahrbuchs Politische Theologie Fur die Dramatık
des Jahrbuches und für die Produktivität der Diskussion Walc Umständen VOo1;-

teilhafter e WESCIL siıch yrößeren Anzahl VOo Äuterinnen und utoren bedie-
11  b die (segensatz den hier versammelten kritischeren 1stanz ZUF
Politischen Theologie cstehen BOHMEYER

NSORGE I)IRK Gerechtigkeit UN. Barmherzigkeit (‚ottes Die Dramatık Voo Verge-
bung und Versöhnung bibeltheologischer theologiegeschichtlicher und philoso-
phiegeschichtlicher Perspektive Freiburg Br Herder 7009 639 5 ISBN 4/% 5
451

Es veht C1LI1C doppelte Spannung, grundlegend die Haupttitel angesprochene,
sodann die zwıischen deren biblisch tradıtioneller und der modernen Sıcht War frü-
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witz – zumindest implizit – die Frage auf, ob die Moderne nicht bereits entgleist ist. In-
wieweit der Begriff der „Postsäkularität“ tatsächlich für eine kritische Gegenwartsdia-
gnose taugt, diskutieren der Kölner Systematiker Hans-Joachim Höhn, der Bochumer
Religionswissenschaftler Volkhard Krech und der Wiener Fundamentaltheologe Johann
Reikerstorfer im Anschluss an den „Standpunkt“ des Frankfurter Religionsphilosophen
Thomas M. Schmidt. Diese vier Beiträge zeigen zum einen, dass der Begriff der Postsä-
kularität weiterhin auf eine präzise Bestimmung wartet; zum anderen wird anhand die-
ses Begriffs deutlich, welch große Bedeutung Jürgen Habermas für die wissenschaftliche
Debattenkultur hat und welche hohe Produktivität – auch vermittelt – von ihm ausgeht.

Es ist keineswegs selbstverständlich, theologisches Denken – im Anschluss an die Re-
flexionen des Zweiten Vatikanischen Konzils – mit Metz weiterhin als „Theologie der
Welt“ zu betreiben und sich damit gegen „die Gefahr einer ekklesiologischen Verschlüs-
selung der Rede von Gott“ (1) zu stemmen. Der Streit um das „rechte“ Verständnis der
Liturgie macht deutlich, dass diese Gefahr der Abwendung von der Welt weiterhin
droht – in diesem Falle im Sinne einer liturgischen Verschlüsselung der Rede von Gott.
Insofern ist es konsequent, das Jahrbuch mit einer ausführlichen Rezension von Cle-
mens Leonhard zu beschließen, der sich mit den Ausführungen des Schriftstellers Mar-
tin Mosebach zur Liturgiereform auseinandersetzt (276–288). Auch diese Buchbespre-
chung kann insofern als ein Beitrag der neuen Politischen Theologie verstanden werden,
als man die begriffliche und auch programmatische Unschärfe so akzeptiert, dass eine
neue Politische Theologie im Wesentlichen die gesellschaftliche Bedeutung der Theolo-
gie betont und somit „Theologie mit dem Gesicht zur Welt“ (Metz) ist.

Da es den Herausgebern nicht nur um eine Bestandsaufnahme der neuen Politischen
Theologie geht, sondern auch eine „Problemverschärfung“ gewünscht ist, ist die Kritik
an den Aufsätzen und Abhandlungen eigentlich schon in diesen selbst angelegt. Bereits
in der Einleitung arbeiten die Herausgeber Desiderate heraus, denen im vorliegenden
Bd. nicht entsprochen werden konnte (VII). Außerdem weisen die unterschiedlichen
Auseinandersetzungen mit dem Terminus technicus bzw. der Programmatik der neuen
Politischen Theologie stets eine starke Abhängigkeit vom philosophisch-theologischen
Stichwortgeber Johann Baptist Metz (und eine vehemente Abgrenzung von Carl
Schmitt) auf. Im Sinne einer gewünschten Erweiterung der neuen Politischen Theologie
ist diese stete Referenz für eine kritische Auseinandersetzung sicherlich nicht förderlich.
Ausschließlich der Beitrag von Matthias Möhring-Hesse („Aber jenseits der Berge . . .
Theologische Sozialethik im Spiegel der Politischen Theologie“, 132–155) setzt sich – im
Vergleich zu den anderen Artikeln – ausgesprochen kritisch mit der neuen Politischen
Theologie und ihrer Abgrenzung von der Disziplin der christlichen Sozialethik ausei-
nander – allerdings ohne die verengende Bezugnahme auf Metz aufzubrechen. Nicht
nur in diesem Beitrag zeigt sich, wie stark die neue Politische Theologie von ihrem Vor-
denker Metz abhängt.

Nach der Lektüre der Beiträge des Jahrbuchs zur Aktualität der (neuen) Politischen
Theologie, die die Problemkonstellationen und Schwierigkeiten offen diskutieren, sol-
len abschließend nochmals die Herausgeber des Bds. zu Wort kommen, denn sie fassen
die Auseinandersetzung prägnant zusammen: „Der Begriff der ,politischen Theologie‘
ist alles andere als eindeutig“ (28). Und dieser Eindruck verfestigt sich auch nach der Be-
schäftigung mit dem fünften Bd. des Jahrbuchs Politische Theologie. Für die Dramatik
des Jahrbuches und für die Produktivität der Diskussion wäre es unter Umständen vor-
teilhafter gewesen, sich einer größeren Anzahl von Autorinnen und Autoren zu bedie-
nen, die im Gegensatz zu den hier versammelten in einer kritischeren Distanz zur neuen
Politischen Theologie stehen. A. Bohmeyer

Ansorge, Dirk, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes. Die Dramatik von Verge-
bung und Versöhnung in bibeltheologischer, theologiegeschichtlicher und philoso-
phiegeschichtlicher Perspektive. Freiburg i. Br.: Herder 2009. 639 S., ISBN 978-3-
451-32252-5.

Es geht um eine doppelte Spannung, grundlegend um die im Haupttitel angesprochene,
sodann um die zwischen deren biblisch traditioneller und der modernen Sicht. War frü-



BUCHBESPRECHUNGEN

her e1ın doppelter Ausgang e1m Jungsten Gericht celbstverständlich bei Tertullian und
CGyprian vermehrt die Ötrate der Verdammten die Freude der Seligen 27); erwartelt

heutiges Denken e1ne Allversöhnung. Innerhalb dieser Erwartung ber erscheint 11U.

e1ne dritte Spannung: zwıischen (jottes yYnädıgem Vergeben und der Berücksichtigung
der versöhnenden Opfter. Der Untertitel erklärt den Umfang der Munsteraner Ha-
bilıtationsschrift, iıhren Anspruch W1e ihre renzen_ und die renzen dieser
ihrer Rezensıi0o0n. Auf die Einleitung mıiıt Explikation und Verortung der Fragestellung
folgen YTel historische Teile: ZuUur biblischen Theologie_ Religionen des Alten
OUrıents, A 4 N 4 trühes Judentum), ZuUur Theologiegeschichte 202-401 und Jhdt.,
Augustinus, Anselm, Abaelard, Thomas Aquıin, Bonaventura, Duns Scotus, Luther)
und ZUF neuzeitlichen Philosophie 402-527 Leibniz, Kant, Cohen, Levınas, Derrida,
Rıcceur). Es versteht sich, A4SSs diese Fülle hier nıcht nochmals referiert werden kann.

Ist „angesichts der menschlichen Schuldgeschichte auf die bedingungslose Barmher-
zıgkeit (jottes und se1ne Vergebungsbereitschaft hoffen, der iindet (jottes Barmher-
zıgkeit ıhr Ma der Gerechtigkeit?‘ 5 Im veschichtlichen Rückblick fragt der ert.

A, welchen Stellenwert jeweıils die treie Subjektivität der Opfter rhält, chliefß-
ıch e1ne eschatologische Versöhnungshoffnung skizziıeren, „die siıch der biblischen
und theologischen Tradıition ebenso verpflichtet weiılß W1e dem neuzeitlichen Freiheits-
bewusstsein“

Jeder der historischen Teıle bietet abschlieflend eiınen ZzusammenTIiaAassenden Befund
(wıe uch zumeıst die Unterkap.). Biblisch „werden Gerechtigkeit und Barmherzigkeit

C CC(jottes ZUF ‚rettenden Gerechtigkeit (199), 1n se1iner Zuwendung den Opftern der
Geschichte WwW1e 1n den altorientalischen Religionen den Siegern. Die Sunde W1rd
1n aller Schärfe oftenbar, doch 1St. durch Tod und Auferstehung Jesu ihre Macht grund-
satzlıch vebrochen. (Die Aussagebreite der unterschiedlichsten Bibel-Texte collte
ers als e1m Talmud vielleicht doch, 51 | wiıdersprüchlich, eher unvereinbar he1-
ßen.) „In rabbinischer Perspektive W1rd csowohl den Opfern als uch den Tätern
ZUZCMULEL, 1n das Geschehen der Versöhnung einzustiımmen: Se1 C 1n der Reue und
Bıtte Vergebung, Se1 1mM Verzeihen“ 201) Im zweıten el erg1ıbt sich, A4SSs die
trühe Kirche Marcıon oftt cowohl verecht WwW1e barmherzig NNLC, hne 1es NAa-
her begrifflich klären 398) Augustinus annn Urigenes e1ne doppelte
Prädestination Fur Anselm zeıgt sich, der Leitidee der vectitu da des Willens,
die Barmherzigkeıit (jottes verade 1n der Erfüllung der Gerechtigkeit durch den Tod des
Menschgewordenen. (Man IA se1ne Staurozentrik bedauern, doch ob II1a.  H seiınen Be1-
rag 39749 abstrakt CI1LL1LECINL muss ” Und 1St. die Barmherzigkeit be1 ıhm wenıger bestim-
mend als be1 Abaelard?) Fur Thomas vehört die Gerechtigkeit ZU Wesen (Oottes, die
Barmherzigkeıit 1L1UI ZU Schöpfungsbezug, behandelt 1n Christologie und Gnaden-
lehre:; Bonaventura sieht 1n der Heilsgeschichte die Barmherzigkeıt, die Gerechtigkeit
1mM Gericht Be1 Duns SCOTUS ottenbart siıch oftt als Freiheit und Liebe, A4SSs celbst
die Inkarnation nıcht als Barmherzigkeitsantwort auf die Sunde erscheint. Luther
schlieflich mallz auf die Barmherzigkeit des 1mM Zorn auf die Sunde den Sunder -
recht mMmaAachenden (zottes. Der Einzelne csteht 1mM Blick, zugleich ber W1rd ıhm die Fre1i-
heit vegenüber oftt bestritten. SO wendet sich 1mM drıitten el VOozxn allem utoren Z
„die auf der treien Subjektivität des Menschen beharren“ (401); ennn sucht nach e1-
11C. Begritf eschatologischer Versöhnung, der „ VL dem Forum humaner Vernunft VCcC1-

antwortet“ werden kann 524) Die Basıs 1efert Leibniz mıiıt seınem unıyvoken Begriff
der u SII uUNIVeErSsalis als CAYILAS sapıentis. ant x1bt, 1n Konzentration auf das Formal-
prinzıp der Universalisierbarkeıit, diese Gehaltlichkeit preıs. Inhaltlich fasst Gerech-
tigkeit als unabdıingbares Sanktionmieren. Barmherzigkeıit, Ginade kommen 1NSs Spiel, 111-
csofern oftt die (sesinnung stellvertretend für die lat velten lässt. Das Individuum rückt
bei Cohen 1n den Blick: 1n der UÜbernahme Voo Schuld und 1n Hotffnung aut Vergebung.
Den hier übergangenen Bezug ZU Mitmenschen stellt Levinas 1NSs Zentrum, und ‚WAar

derart, A4SSs für den Gedanken verechten Ausgleichs „kaum Platz bleibt“ 526) Noch
deutlicher als bei ıhm WIrF: d be1 Derrida der vewaltsame Charakter VOo  - Gerechtigkeit
thematisiert. Gegen Jankelevitch plädiert für die „unmöglıche Möglichkeıit“ e1nes
bardon DUr 1mM „Verzeihen des Unverzeihlichen“ Rıcceur erblickt hierin die Gnade
(jottes. „Im Horizont neuzeitlichen Freiheitsbewusstseins scheint ındes solche) Verge-
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her ein doppelter Ausgang beim Jüngsten Gericht selbstverständlich (bei Tertullian und
Cyprian vermehrt die Strafe der Verdammten die Freude der Seligen – 27), so erwartet
heutiges Denken eine Allversöhnung. Innerhalb dieser Erwartung aber erscheint nun
eine dritte Spannung: zwischen Gottes gnädigem Vergeben und der Berücksichtigung
der zu versöhnenden Opfer. – Der Untertitel erklärt den Umfang der Münsteraner Ha-
bilitationsschrift, ihren Anspruch wie ihre Grenzen (45–48) – und die Grenzen dieser
ihrer Rezension. Auf die Einleitung mit Explikation und Verortung der Fragestellung
folgen drei historische Teile: zur biblischen Theologie (49–201 – Religionen des Alten
Orients, AT, NT, frühes Judentum), zur Theologiegeschichte (202–401 – 2. und 3. Jhdt.,
Augustinus, Anselm, Abaelard, Thomas v. Aquin, Bonaventura, Duns Scotus, Luther)
und zur neuzeitlichen Philosophie (402–527 – Leibniz, Kant, Cohen, Levinas, Derrida,
Ricœur). Es versteht sich, dass diese Fülle hier nicht nochmals referiert werden kann.

Ist „angesichts der menschlichen Schuldgeschichte auf die bedingungslose Barmher-
zigkeit Gottes und seine Vergebungsbereitschaft zu hoffen, oder findet Gottes Barmher-
zigkeit ihr Maß an der Gerechtigkeit?“ (5). Im geschichtlichen Rückblick fragt der Verf.
(= A.), welchen Stellenwert jeweils die freie Subjektivität der Opfer erhält, um schließ-
lich eine eschatologische Versöhnungshoffnung zu skizzieren, „die sich der biblischen
und theologischen Tradition ebenso verpflichtet weiß wie dem neuzeitlichen Freiheits-
bewusstsein“.

Jeder der historischen Teile bietet abschließend einen zusammenfassenden Befund
(wie auch zumeist die Unterkap.). Biblisch „werden Gerechtigkeit und Barmherzigkeit
Gottes zur ,rettenden Gerechtigkeit‘“ (199), in seiner Zuwendung zu den Opfern der
Geschichte statt wie in den altorientalischen Religionen zu den Siegern. Die Sünde wird
in aller Schärfe offenbar, doch ist durch Tod und Auferstehung Jesu ihre Macht grund-
sätzlich gebrochen. (Die Aussagebreite der unterschiedlichsten Bibel-Texte sollte – an-
ders als beim Talmud – vielleicht doch, statt [51] widersprüchlich, eher unvereinbar hei-
ßen.) „In rabbinischer Perspektive wird sowohl den Opfern als auch den Tätern
zugemutet, in das Geschehen der Versöhnung einzustimmen: sei es in der Reue und
Bitte um Vergebung, sei es im Verzeihen“ (201). – Im zweiten Teil ergibt sich, dass die
frühe Kirche gegen Marcion Gott sowohl gerecht wie barmherzig nennt, ohne dies nä-
her begrifflich zu klären (398). Augustinus dann setzt gegen Origenes eine doppelte
Prädestination an. Für Anselm zeigt sich, unter der Leitidee der rectitudo des Willens,
die Barmherzigkeit Gottes gerade in der Erfüllung der Gerechtigkeit durch den Tod des
Menschgewordenen. (Man mag seine Staurozentrik bedauern, doch ob man seinen Bei-
trag – 399 – abstrakt nennen muss? Und ist die Barmherzigkeit bei ihm weniger bestim-
mend als bei Abaelard?) Für Thomas gehört die Gerechtigkeit zum Wesen Gottes, die
Barmherzigkeit nur zum Schöpfungsbezug, behandelt in Christologie und Gnaden-
lehre; Bonaventura sieht in der Heilsgeschichte die Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit
im Gericht. Bei Duns Scotus offenbart sich Gott als Freiheit und Liebe, so dass selbst
die Inkarnation nicht als Barmherzigkeitsantwort auf die Sünde erscheint. Luther
schließlich setzt ganz auf die Barmherzigkeit des im Zorn auf die Sünde den Sünder ge-
recht machenden Gottes. Der Einzelne steht im Blick, zugleich aber wird ihm die Frei-
heit gegenüber Gott bestritten. So wendet A. sich im dritten Teil vor allem Autoren zu,
„die auf der freien Subjektivität des Menschen beharren“ (401); denn er sucht nach ei-
nem Begriff eschatologischer Versöhnung, der „vor dem Forum humaner Vernunft ver-
antwortet“ werden kann (524). – Die Basis liefert Leibniz mit seinem univoken Begriff
der iustitia universalis als caritas sapientis. Kant gibt, in Konzentration auf das Formal-
prinzip der Universalisierbarkeit, diese Gehaltlichkeit preis. Inhaltlich fasst er Gerech-
tigkeit als unabdingbares Sanktionieren. Barmherzigkeit, Gnade kommen ins Spiel, in-
sofern Gott die Gesinnung stellvertretend für die Tat gelten lässt. Das Individuum rückt
bei Cohen in den Blick: in der Übernahme von Schuld und in Hoffnung auf Vergebung.
Den hier übergangenen Bezug zum Mitmenschen stellt Levinas ins Zentrum, und zwar
derart, dass für den Gedanken gerechten Ausgleichs „kaum Platz bleibt“ (526). Noch
deutlicher als bei ihm wird bei Derrida der gewaltsame Charakter von Gerechtigkeit
thematisiert. Gegen Jankélévitch plädiert er für die „unmögliche Möglichkeit“ eines
pardon pur im „Verzeihen des Unverzeihlichen“. Ricœur erblickt hierin die Gnade
Gottes. „Im Horizont neuzeitlichen Freiheitsbewusstseins scheint [indes solche] Verge-
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bung nıcht enkbar se1N, hne alle Beteiligten als freie, celbsthbestimmte Subjekte
zuerkennen“ 527)

Vor diesem Hintergrund csteht 11U. el „Konstruktive Zusammenführung und Sy -
tematischer Ausblick“ (528—-583). Er beginnt mıiıt eınem Rückblick aut den
rückgelegten Weg Der mundet mıiıt Rıcceur 1n die Frage „nach eiınem u  n und -
rechten (Gott, der willens und imstande 1St, die Täter Einsicht, Reue und Umkehr
bewegen, und der die Opfter AZu befähigt, Verzeihung vewähren und Versöhnung

ermöglichen“ 544) Eıne Zwischenreflexion eriınnert den Disput zwischen BenJja-
M1ın und Horkheimer bzgl der RKettung der Opfter die Benjamıin dem Erzähler UINU-

tet/zutraut). Wiıe Iso Ende Gerechtigkeit für die Opfter hne Unversöhnlichkeit -
yenüber den Tätern? Wiıe Barmherzigkeit für diese hne Ungerechtigkeit den Optern
vegenüber? Zunächst veht die Frage Voo Ewigkeit, Endgültigkeit und das HO  x

DECCATE, Zum Letzten cchreibt cehr schön, C könne keine Naturnotwendigkeit
Se1N, sondern 1L1UI treier Selbstvollzug der Freiheit 570) In der Tlat Wer DallZzell erzens
Ja SaQl, kann nıcht zugleich Neıin (oder „Jein“” IL Die Ewigkeit des NUunNcC (30t-
Les ber kann Nn1ıe unıyok die ULLSCIC se1ın AUS dem schlichten Grund schon, we1l WI1r
Vergangenheit haben. uch die Endgültigkeit Voo Ja und Neıin kann nıcht eintach die
yleiche se1n (eın Ja ZU Ja ebt siıch anders als der Selbstwiderspruch e1nes Ja ZU Ne1in
ZU ursprünglich ım Seins-Erwachen yesprochenen] Ja) Nstatt VOo  - postmortaler
Wahl-)Freiheit wurde 1C. treilich heber mıiıt Rahner VOo  - ıhr IMN [gestreckten) Tod(es-
veschehen) sprechen. Und nıcht nachvollziehen kann 1C den möglichen Abweis elıner
Verpflichtung, verzeihen (574—-579). Lc Vermute dahinter die neuzeitliche Verir-
UL1, Pflichten aut Rechte zurückzuführen (besonders auffällig 1mM Fall der „ehelichen
Pflicht“); enn natürlich hat nıemand e1ın Recht auf Vergebung se1iner Schuld Sımpel
christlich: Jeden Christen verpflichtet das e1ne zrofße Doppelgebot. Und bei ant
X 5 lese 1C. das Gegenteil VOo  - Änm. Be1 klarer Abwehr „pathologischer“ Liebe
Oftt W1e Menschen W1rd doch ebenso klar die Liebe veboten (wıe ann uch be1 Le-
V1Nas); und „Gott lıeben, heifßt 1n dieser Bedeutung, se1ne Gebote LunNn; den Nächs-
ten lıeben, heifst, alle Pflichten ıhn ausuben (Hervorhebungen VOo  - Kant).“
ber daraus folgt celbstverständlich keinerle1 AÄnspruch darauf, A4SSs jemand mich lebt
WwW1e siıch c<elbst. Nochmals simpel : \Wer nıcht verzeıht, kommt nıcht 1n den Hımmel. Und
ebenso oalt: Niıcht oftt verdammt ewıger Strafte, sondern 1mM hoffentlich nıcht e1N-
tretenden schlimmsten Falle werden die Tore der Hölle CL Lewı1s) VOo  - innen ZUZC-
halten. Und angesichts dessen „verliert“ ann nıcht RLWa die Liebe, die vewıinnt ımmer,
entweder iındem S1e bekehrt der iındem S1e „blutenden erzens“ dem Neıin-Sager Le-
ben und Kraft se1ınem Neıin und dessen finsterer Lust) x1bt, ıhn auszulöschen,
weıl S1e bedingungslos, unbedingt hebt.

Zu hoffen 1St. Iso darauf, A4SSs 581) Optern W1e Tätern zugleich Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit wıidertfährt. Den Optern W1rd Gerechtigkeit, iındem S1e als mitgestal-
tende Subjekte 1n das Gottesreich beruten werden, W A S1e als Barmherzigkeit erilahren.
Die Täter werden verechterweise mıiıt ihrer Schuld und ihren Optern konfrontiert,
wobel S1e 1es 1mM Ruft Reue und Vergebungsbitte als Barmherzigkeit erifahren. Und
ohl Recht verweıst aut die Zumutung, die 1es Begegnen für die Opfer bedeutet,
aut den verzeihenden Gekreuzigten, dem der Erstmartyrer nachfolgt. (Unzufrieden b11'1
1C. mıiıt dem Schlussbild, dem CNANNTEN „Gnadenstuhl“, 1n dem das Bilderverbot
bzgl. des unsichtbaren Vaters verletzt wird, mıiıt schlimmen Folgen nıcht zuletzt für
SC Verhältnis ZU HI (Ge1st, ber uch für das ZU Vater uch WL nıcht bei Je-
dem exXxIrem W1rd WwW1e e1m jugendlichen ung

FEın Letztes Se1 angesprochen: Mıt dankbarer Zustimmung lese 1C (555—556): „Zwel1-
tellos neıgen die Überlegungen VOo  - Krıngs dazu, die Freiheit des Anderen als blofte
Funktion der Selbstvermittlung VOo  - Subjektiviıtät betrachten. Erreicht ant den Be-
oriff iıntersubjektiver Anerkennung anderer Freiheit nıcht, droht be1 Krıngs die Gefahr,
die sittliche Beanspruchung Voo Seiten begegnender Freiheit als Moment 1mM Konstituti-
onsgeschehen sittlicher Subjektivität vereinnahmen. Allerdings: Wie sich das 11S5-
zendentale lc VOo  - elıner ıhm begegnenden Freiheit coll beanspruchen lassen können,
hne ber deren Gehalt bereits entschieden haben, stellt zweıtellos e1ne der
zentralen begrifflichen Herausforderungen vegenwärtıger Philosophie und Theologie
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bung nicht denkbar zu sein, ohne alle Beteiligten als freie, selbstbestimmte Subjekte an-
zuerkennen“ (527).

Vor diesem Hintergrund steht nun Teil 5: „Konstruktive Zusammenführung und sys-
tematischer Ausblick“ (528–583). Er beginnt mit einem erneuten Rückblick auf den zu-
rückgelegten Weg. Der mündet – mit Ricœur – in die Frage „nach einem guten und ge-
rechten Gott, der willens und imstande ist, die Täter zu Einsicht, Reue und Umkehr zu
bewegen, und der die Opfer dazu befähigt, Verzeihung zu gewähren und so Versöhnung
zu ermöglichen“ (544). Eine Zwischenreflexion erinnert an den Disput zwischen Benja-
min und Horkheimer bzgl. der Rettung der Opfer (die Benjamin dem Erzähler zumu-
tet/zutraut). Wie also am Ende Gerechtigkeit für die Opfer ohne Unversöhnlichkeit ge-
genüber den Tätern? Wie Barmherzigkeit für diese ohne Ungerechtigkeit den Opfern
gegenüber? – Zunächst geht es um die Frage von Ewigkeit, Endgültigkeit und das non
posse peccare. Zum Letzten schreibt A. sehr schön, es könne keine Naturnotwendigkeit
sein, sondern nur freier Selbstvollzug der Freiheit (570). In der Tat: Wer ganzen Herzens
Ja sagt, kann nicht zugleich Nein (oder „Jein“) sagen. Die Ewigkeit des Nunc stans Got-
tes aber kann nie univok die unsere sein – aus dem schlichten Grund schon, weil wir
Vergangenheit haben. Auch die Endgültigkeit von Ja und Nein kann nicht einfach die
gleiche sein (ein Ja zum Ja lebt sich anders als der Selbstwiderspruch eines Ja zum Nein
zum ursprünglich [im Seins-Erwachen gesprochenen] Ja). Anstatt von postmortaler
(Wahl-)Freiheit würde ich freilich lieber mit K. Rahner von ihr im [gestreckten) Tod(es-
geschehen) sprechen. Und nicht nachvollziehen kann ich den möglichen Abweis einer
Verpflichtung, zu verzeihen (574–579). – Ich vermute dahinter die neuzeitliche Verir-
rung, Pflichten auf Rechte zurückzuführen (besonders auffällig im Fall der „ehelichen
Pflicht“); denn natürlich hat niemand ein Recht auf Vergebung seiner Schuld. Simpel
christlich: Jeden Christen verpflichtet das eine große Doppelgebot. Und bei Kant AA V
83 lese ich das Gegenteil von Anm. 95: Bei klarer Abwehr „pathologischer“ Liebe zu
Gott wie zu Menschen wird doch ebenso klar die Liebe geboten (wie dann auch bei Le-
vinas); und „Gott lieben, heißt in dieser Bedeutung, seine Gebote gerne tun; den Nächs-
ten lieben, heißt, alle Pflichten gegen ihn gerne ausüben (Hervorhebungen von Kant).“
Aber daraus folgt selbstverständlich keinerlei Anspruch darauf, dass jemand mich liebt
wie sich selbst. Nochmals simpel: Wer nicht verzeiht, kommt nicht in den Himmel. Und
ebenso gilt: Nicht Gott verdammt zu ewiger Strafe, sondern – im hoffentlich nicht ein-
tretenden – schlimmsten Falle werden die Tore der Hölle (C. S. Lewis) von innen zuge-
halten. (Und angesichts dessen „verliert“ dann nicht etwa die Liebe, die gewinnt immer,
entweder indem sie bekehrt oder indem sie „blutenden Herzens“ dem Nein-Sager Le-
ben und Kraft zu seinem Nein (und dessen finsterer Lust) gibt, statt ihn auszulöschen,
weil sie bedingungslos, unbedingt liebt.

Zu hoffen ist also darauf, dass (581) Opfern wie Tätern zugleich Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit widerfährt. Den Opfern wird Gerechtigkeit, indem sie als mitgestal-
tende Subjekte in das Gottesreich berufen werden, was sie als Barmherzigkeit erfahren.
Die Täter werden gerechterweise mit ihrer Schuld – und ihren Opfern – konfrontiert,
wobei sie dies im Ruf zu Reue und Vergebungsbitte als Barmherzigkeit erfahren. Und
wohl zu Recht verweist A. auf die Zumutung, die dies Begegnen für die Opfer bedeutet,
auf den verzeihenden Gekreuzigten, dem der Erstmärtyrer nachfolgt. (Unzufrieden bin
ich mit dem Schlussbild, dem so genannten „Gnadenstuhl“, in dem das Bilderverbot
bzgl. des unsichtbaren Vaters verletzt wird, mit schlimmen Folgen nicht zuletzt für un-
ser Verhältnis zum Hl. Geist, aber auch für das zum Vater – auch wenn es nicht bei je-
dem so extrem wird wie beim jugendlichen C. G. Jung).

Ein Letztes sei angesprochen: Mit dankbarer Zustimmung lese ich (555–556): „Zwei-
fellos neigen die Überlegungen von Krings dazu, die Freiheit des Anderen als bloße
Funktion der Selbstvermittlung von Subjektivität zu betrachten. Erreicht Kant den Be-
griff intersubjektiver Anerkennung anderer Freiheit nicht, droht bei Krings die Gefahr,
die sittliche Beanspruchung von Seiten begegnender Freiheit als Moment im Konstituti-
onsgeschehen sittlicher Subjektivität zu vereinnahmen. Allerdings: Wie sich das trans-
zendentale Ich von einer ihm begegnenden Freiheit soll beanspruchen lassen können,
ohne über deren Gehalt zuvor bereits entschieden zu haben, stellt zweifellos eine der
zentralen begrifflichen Herausforderungen gegenwärtiger Philosophie und Theologie
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dar“ (555—-556). Nur begrifflich? Kann für christliche Theologen mıiıt ihren Koordina-
ten Schöpfung, Fall, Erlösung das neuzeitliche Autonomie-Denken nıcht blofß 1NSL-
hafter Partner, sondern fragloser Mafiistab ihres Selbstverständnisses se1n, hne se1ner-
se1its ZUF Bekehrung verufen werden? In eınem ext ZU Bittgebet habe 1C mıiıt Blick
auf die Pröpper-Schule Haetfner zıtıert, der Kants Kritik Beten VOo  - „eiınem
cehr tiet verwurzelten Interesse“ schreibt, das „jedem für Untertone empfänglichen Le-
SC auf[falle]. „Man hat dort den Eindruck eıner vewıssen Angst VOozxn der Bedrohung die-
SC utonomıe durch eiınen veistigen nderen“

och ware das e1n eıgenes Thema Man sieht: Hıer W al nıcht blofß e1ın umfangreiches
Buch anzuzeıgen hat darum der Verlag 7 aut e1ın Namenregıster verzichtet?);, sondern
VOox allem e1ın vedankenreiches und _tietes. Voller Intormationen dıe kurz -
kommen sind, 1n Nennung W1e Diskussion VOo  - A.s Charakterisierung der behandelten
Autoren), voller Anstofe und ÄAnregungen, und keineswegs eınem blofß kadem1—
cschen Thema. SPLETT
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SCHMÄLZLE, UDOo FRIEDRICH, 1n Zusammenarbeit mıiıt Stefan Schürmeyer, Orsten (1un-

FECHTILATFEN , Markus Therre und And Honnacker, Menschen, die sich halten Netze, die
SZIE LYAQEN. Analysen Projekten der arıtas 1mM Okalen Lebensraum (Diıakonik;
Band Munster: LIT. 2’ erweıterte Auflage 7009 (1. Auflage 555 S’
ISBN 4/8-3-582558-1 5350-1

Im vorliegenden Buch yeht die Analyse Voo karıtatıven Projekten (Nachbar-
schaftsinıtiatıven, Treffpunkte, Orijentierungskurse, Integration, Beratungen, Netz-
werke, Kleiderkammern )’ 1n denen die Betroffenen elbst, Ehren- und Hauptamtli-
che der Kirchengemeinden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Carıtasverbandes
zusammenarb eiten. Von 355 Lebensraumprojekten wurde e1ne begrenzte ahl VOo  - A}
ausgewählt. Diese stellen cehr unterschiedliche Projekte AUS allen Teilen Deutschlands
dar und sind VOo eınem Team Protfessor Udo Fr Schmälzle, Sem1nar für Pastoral-
theologie und Religionspädagogik der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni1-
vers1ität Munster, qualitativ befragt worden. Der Forschungsauftrag beruührt nıcht 1LL1UI

„den ÄAsp ekt der Vernetzung zwıischen den jeweıligen Projekten und der Anbindung
die Oörtliche Pfarrgemeinde“, sondern uch „den Aspekt 1n der ökumenischen Zusam-
menarbeit“ (44) 19 VOo  - Projekten Yingen auf die Inıtıatıve VOo  - Hauptamtlichen AUS

Pastoral der arıtas zurück, WEe1 Projekte wurden VOo  - ehrenamtlich tätıgen Experten
vegründet, und e1ın Projekt ıng AUS eıner Bürgerinitiative hervor.

Die Beschreibung der Projekte erfolgt 1n mehreren Schritten. Jedes Projekt W1rd
ZUEerst 1n seınem Lebensraum dargestellt, annn werden der Hintergrund der Projektein-
richtung erklärt und die Einrichtung beschrieben. Anschlieflend analysıeren die utO-
IC  H die jeweıilige Auswirkung des Projekts, die auttretenden Krısen und Konflikte SOWI1e
die Wahrnehmung des Projekts 1mM Umfteld Abschliefßend werden die Einbeziehung der
Pfarrgemeinde 1n das Projekt SOWI1E die Ethizienz und Nachhaltigkeit des jeweıligen
Projektes beleuchtet.

Insgesamt zeıgt sich, A4SS die Projekte meılstens e1ne kontinujerliche Verbesserung der
Situatiıon des Lebensraumes und seiner Bewohnerinnen und Bewohner erzielten. UÜber-
wıiegend entwickelten die Kooperationspartner e1ne effektive Vernetzung. Nıcht cselten
wurde mıiıt Widerständen AUS remıen der Pfarrgemeinden und des csoz1alen Umiftelds
konstruktiv UMINSCHAILSCIL Manches Team wuchs den Aufgaben und mıiıt den auttre-
tenden Krisen. Durch die IL Kooperatıon zwıischen Pfarrgemeinde und (Carıtasver-
band kam w1e ZU Beispiel 1n Frankturt Synergieeffekten. Viele Projekte
reichten e1ne hohe Wahrnehmung 1mM csoz1alen Umiteld bei Behörden, anderen
Gemeinden und Institutionen). Dass die arıtas cstark 1n den Pfarrgemeinden verankert
Wal, törderte klar die Nachhaltigkeit vieler Projekte. In Garbsen kam elıner deut-
ıch erkennbaren velebten Okumene, „die ökumenische Kooperatıon 1mM Nachbar-
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dar“ (555–556). Nur begrifflich? Kann für christliche Theologen – mit ihren Koordina-
ten Schöpfung, Fall, Erlösung – das neuzeitliche Autonomie-Denken nicht bloß ernst-
hafter Partner, sondern fragloser Maßstab ihres Selbstverständnisses sein, ohne seiner-
seits zur Bekehrung gerufen zu werden? In einem Text zum Bittgebet habe ich mit Blick
auf die Pröpper-Schule G. Haeffner zitiert, der zu Kants Kritik am Beten von „einem
sehr tief verwurzelten Interesse“ schreibt, das „jedem für Untertöne empfänglichen Le-
ser auf[falle]. „Man hat dort den Eindruck einer gewissen Angst vor der Bedrohung die-
ser Autonomie durch einen geistigen Anderen“.

Doch wäre das ein eigenes Thema. Man sieht: Hier war nicht bloß ein umfangreiches
Buch anzuzeigen (hat darum der Verlag [?] auf ein Namenregister verzichtet?), sondern
vor allem ein gedankenreiches und -tiefes. Voller Informationen (die jetzt zu kurz ge-
kommen sind, in Nennung wie Diskussion von A.s Charakterisierung der behandelten
Autoren), voller Anstöße und Anregungen, und keineswegs zu einem bloß akademi-
schen Thema. J. Splett
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Schmälzle, Udo Friedrich, in Zusammenarbeit mit Stefan Schürmeyer, Torsten Gun-
nemann, Markus Therre und Ana Honnacker, Menschen, die sich halten – Netze, die
sie tragen. Analysen zu Projekten der Caritas im lokalen Lebensraum (Diakonik;
Band 6). Münster: LIT. 2., erweiterte Auflage 2009 (1. Auflage 2008). 558 S.,
ISBN 978-3-8258-1530-1.

Im vorliegenden Buch geht es um die Analyse von karitativen Projekten (Nachbar-
schaftsinitiativen, Treffpunkte, Orientierungskurse, Integration, Beratungen, Netz-
werke, Kleiderkammern . . .), in denen die Betroffenen selbst, Ehren- und Hauptamtli-
che der Kirchengemeinden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Caritasverbandes
zusammenarbeiten. Von 353 Lebensraumprojekten wurde eine begrenzte Zahl von 22
ausgewählt. Diese stellen sehr unterschiedliche Projekte aus allen Teilen Deutschlands
dar und sind von einem Team um Professor Udo Fr. Schmälzle, Seminar für Pastoral-
theologie und Religionspädagogik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni-
versität Münster, qualitativ befragt worden. Der Forschungsauftrag berührt nicht nur
„den Aspekt der Vernetzung zwischen den jeweiligen Projekten und der Anbindung an
die örtliche Pfarrgemeinde“, sondern auch „den Aspekt in der ökumenischen Zusam-
menarbeit“ (44). 19 von 22 Projekten gingen auf die Initiative von Hauptamtlichen aus
Pastoral oder Caritas zurück, zwei Projekte wurden von ehrenamtlich tätigen Experten
gegründet, und ein Projekt ging aus einer Bürgerinitiative hervor.

Die Beschreibung der 22 Projekte erfolgt in mehreren Schritten. Jedes Projekt wird
zuerst in seinem Lebensraum dargestellt, dann werden der Hintergrund der Projektein-
richtung erklärt und die Einrichtung beschrieben. Anschließend analysieren die Auto-
ren die jeweilige Auswirkung des Projekts, die auftretenden Krisen und Konflikte sowie
die Wahrnehmung des Projekts im Umfeld. Abschließend werden die Einbeziehung der
Pfarrgemeinde in das Projekt sowie die Effizienz und Nachhaltigkeit des jeweiligen
Projektes beleuchtet.

Insgesamt zeigt sich, dass die Projekte meistens eine kontinuierliche Verbesserung der
Situation des Lebensraumes und seiner Bewohnerinnen und Bewohner erzielten. Über-
wiegend entwickelten die Kooperationspartner eine effektive Vernetzung. Nicht selten
wurde mit Widerständen aus Gremien der Pfarrgemeinden und des sozialen Umfelds
konstruktiv umgegangen. Manches Team wuchs an den Aufgaben und mit den auftre-
tenden Krisen. Durch die enge Kooperation zwischen Pfarrgemeinde und Caritasver-
band kam es – wie zum Beispiel in Frankfurt – zu Synergieeffekten. Viele Projekte er-
reichten eine hohe Wahrnehmung im sozialen Umfeld (bei Behörden, anderen
Gemeinden und Institutionen). Dass die Caritas stark in den Pfarrgemeinden verankert
war, förderte klar die Nachhaltigkeit vieler Projekte. In Garbsen kam es zu einer deut-
lich erkennbaren gelebten Ökumene, „die ökumenische Kooperation im Nachbar-
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